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Anordnung

betr . Verbrauch - unl^ Mahlvorfchristen für Selbstversorger.
Auf Grund der §§ 8, 49, 63 , 64 , 71, 72, 80 der Reichs¬

getreideordnung für die Ernte 1918 vom 29. Mai 1918 (R.
G . Bl . <5 . 425 ) in Verbindung mit der Preuß . Ausfllh-
rungsanroeisung dazu wird für den Bezirk des Kommu¬
nalverbands Obertaunuskreis folgendes angeordnet:

8 1.
Als Selbstversorger im Sinne des 8 8 der Reichsge¬

treideordnung gilt nur , wer in die von der Gemeinde zu
führende Selbstversorgerliste (8 3) ausgenommen ist . Aus¬
genommen werden dürfen nur die Unternehmer landwirt¬
schaftlicher Betriebe und Angehörige ihrer Wirtschaft ein¬
schließlich des Gesindes , sowie Naturalberechtigte , insbe¬
sondere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie kraft ihrer
Berechtigung oder als Lohn Früchte der in Frage kommen¬
den Art oder daraus hergestellte Erzeugnisie zu bean¬
spruchen haben.

Als Unternehmer gilt der Leiter des Betriebes ohne
Rücksicht darauf , ob er Eigentümer oder Pächter ist.
Den landwirtschaftlichen Betrieben fernstehende Personen,
die sich durch Pacht oder ähnliche Verträge die Rechte von
Selbstversorgern zu verschaffen suchen, während sie die Be¬
wirtschaftung des gepachteten Bodens den Verpächtern
überlassen , sind nicht als Selbstversorger zu betrachten.
Läßt ein außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs woh¬
nender Eigentümer oder Pächter den Betrieb durch Ange¬
stellte führen (z. B . eine kaufmännische Firma , eine Gesell¬
schaft, eine Genossenschaft u . dergl .) , so kommen als Selbst¬
versorger nur die im landwirtschaftlichen Betriebe leben¬
den Personen in Betracht , nicht aber Personen , die mit dem
landwirtschaftlichen Betrieb in keiner wirtschaftlichen Ver¬
bindung stehen . Als Angehörige einer Wirtschaft gelten
bei landwirtschaftlichen Betrieben , die im Eigentume von
gemeinnützigen Anstalten (Irrenanstalten , Kranken¬
häusern , Waisenhäusern u . dergl .) stehen und mit deren
Betrieben verbunden sind , auch das Personal und die
Pfleglinge dieser Anstalten.

Inhaber von Zehntrechten oder ähnlichen , auf öffent¬
lich-rechtlicher Grundlage beruhenden Rechten , z. B . Be¬
amte , die nach ihrer Besoldungsordnung Anspruch auf
Naturalabgaben haben , sind nicht als Selbstversorger an¬
zusehen.

Früchte , die unter die Beschlagnahme fallen , dürfen
ihnen daher nicht von den Verpflichteten in Natur gelie¬
fert werden . Die Entschädigung ist im Streitfälle nach
8 13 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1918 festzu¬
setzen.

8 2.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , welche für

sich und ihre Wirtschaftsangehörigen das Recht der Selbst¬
versorgung beanspruchen , haben dies unter namentlicher
Bezeichnung aller Selbstversorger bis zum 1. August 1918
der Gemeindebehörde anzuzeigen und dabei den Nach¬
weis zu führen , daß das von ihnen gebaute Brotgetreide
(Roggen und Weizen ) zur Ernährung für sie selbst und die
von ihnen als Selbstversorger benannten Personen bis
zum 15. September 1919 ausreicht.

Die nachzuweisende Menge der Vorräte bestimmt sich

nach den im 8 8 der Reichsgetreideordnung auf den Kopf
und Monat festgesetzten Sätzen.

Reichen die Vorräte nicht aus , um alle Selbstversorger
eines landwirtschaftlichen Betriebs bis zum 15. September
1919 zu ernähren , so dürfen nur soviel Personen als
Selbstversorger angemeldet und in die Selbstversorgerliste
ausgenommen werden , wie bis zu dem genannten Zeit¬
punkt voll  versorgt werden können.

8 3.
Die Selbstversorgerliste ist von der Gemeinde nach dem

oorgeschriebenen Muster zu führen und Abschrift dem
Kommunalverband monatlich mitzuteilen.

8 4.
Ab - und Zugänge von Personen , die das Recht der

Selbstversorgung in Anspruch genommen Haben oder neh¬
men wollen , sind bis zum 20. eines jeden Monats zur Ab¬
änderung der Selbstversorgerliste bei der Gemeindebe¬
hörde anzumelden, ' die Gemeindebehörde hat entsprechend
diesen Anmeldungen die Liste allmonatlich zu ändern oder
zu ergänzen . Die Abänderung ist dem Kommunalver-
bande mitzuteilen.

8 5.
In die Selbstversorgerliste nicht aufgenommene Unter¬

nehmer landwirtschaftlicher Betriebe oder Wirtschaftsange¬
hörige werden mit Brot und Mehl auf Grund von Brot¬
karten nach der vom Kommunalverband für das Wirt¬
schaftsjahr 1918 erlassenen Anordnung versorgt . Für sie
darf aus den Erntebeständen des Betriebes Brotgetreide
oder Mehl nicht mehr verwendet werden.

8 6.
Selbstversorger können durch eine bis zum 20 . eines

jeden Monats bei dem Gemeindevorsteher abzugebende
schriftliche Erklärung die Selbstversorgung mit Wirkung
vom 1. des nächsten Monats ab unter der Voraussetzung
aufgeben , daß sich mindestens der auf die Zeit bis zum
15. September 1919 noch entfallende Bestand an Brotge¬
treide und Mehle noch in ihrem Besitz befindet.

Sie haben ihren Bestand an den Kommunalverband
abzuliefern und erhalten damit vom Anfang des nächsten
Monats ab Anspruch auf Brot - und Mehlversorgung mit
Brotkarten für sich und die bisher von ihnen versorgten
Personen . '

8 7.
Das Recht der Selbstversorgung kann Unternehmern

landwirtschaftlicher Betriebe vom Landrat entzogen wer¬
den , wenn sie sich

ä) in der Verwendung ihrer Bestände,
b) in der Beobachtung der für Selbstversorger er¬

lassenen Anordnungen,
e) in der Erfüllung ihrer Pflichten nach 8 5 Absatz

1 bis 3 der Reichsgetreideordnung vom 29 . Mai
1918 unzuverlässig erweisen , oder

ck) ihre Pflicht zur Auskunfterteilung nach 8 26 Ab¬
satz 3 a . a . O . oder

e) ihre Pflicht zur Ablieferung von Früchten ver¬
nachlässigen.

Gleichzeitig mit der Entziehung des Selbstversorgungs¬
rechts kann die sofortige Enteignung der Bestände für die
Reichsgetreidestelle oder den Kommunalverband ausge¬
sprochen werden.



Gegen die Verfügung des Landrats ist Beschwerde zu¬
lässig. Ueber die Beschwerde entscheidet der Regierungs¬
präsident zu Wiesbaden endgültig . Die Beschwerde be¬
wirkt keinen Aufschub.

8 «.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , denen das

Recht der Selbstversorgung entzogen ist, erhalten Brot¬
karten für den Rest des Versorgungsjahrs nur in dem
Umfang , als bei ihnen noch Brotgetreide oder Mehl nach
dem für Selbstversorger geltenden Satze für den Kopf und
Monat gefunden und der Reichsgetreidestelle oder den;
Kommunalverband übereignet worden ist.

8 9-
Wer Früchte zu Mehl , Schrot , Grieß , Grütze, Flocken

und ähnlichen Erzeugnissen in eignem oder fremdem Be¬
triebe verarbeiten will , bedarf hierzu der Ausstellung
eines Erlaubnisscheins (Mahl - oder Schrotkarte ) nach dem
vorgeschriebenen Muster.

§ 10. >
Die Ausstellung der Mahl - und Schrotkarten erfolgt

ohne besonderen Antrag für jeden Selbstversorger durch
den Kommunalverband auf Grund der von den Gemein¬
den einzureichenden Selbstversorgerliste.

Dem Selbstversorger werden die Erlaubnisscheine durch
die Hand der Gemeindebehörde zugestellt. Die Gemeinde¬
behörde hat vor Aushändigung die Richtigkeit der Unter¬
lagen , insbsondere der Personen - und Viehstückzahl nach¬
zuprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen und den Kom¬
munalverband von der Berichtigung in Kenntnis zu
setzen.

8 ii
Der Selbstversorger ist nur berechtigt, bei demjenigen

Betrieb (Mühle ) die ihm belassenen Früchte mahlen,
schroten oder sonst verarbeiten zu lassen, dem er durch den
Kommunalverband zugewiesen ist und dessen Name auf
der Wirtschaftskarte eingetragen ist. Ein Wechsel ist nur
mit Genehmigung des Kommunalverbandes zulässig. Die
Genehmigung darf nur erteilt werden , wenn ein beson¬
derer Grund zum Wechsel glaubhaft gemacht wird und
kein Verdacht besteht, daß der Wechsel nur vorgenommen
wird , um den Selbstverbrauch an Früchten der Kontrolle
zu entziehen.

8 12.
Nur der auf der Mahl - und Schrotkarte eingetragene

Betrieb ist berechtigt, die Verarbeitung für den Selbstver¬
sorger vorzunehmen.

r 8 13-
Bei der Beförderung der zu verarbeitenden Früchte zu

dem Betrieb , der die Verarbeitung vornehmen soll, haben
die Selbstversorger die Säcke mit dem vorgeschriebenen
Anhängezettel zu versehen, aus dem sich der Inhalt der
Säcke nach Fruchtart und Gewicht, sowie Name und Wohn¬
ort des Selbstversorgers ergeben. Der Anhängezettel hat
an dem Sack zu verbleiben , bis die Verarbeitung der
Früchte erfolgt . Die Lagerung des Getreides hat in der
Weise zu erfolgen , daß die Aufnahme des Bestandes jeder¬
zeit möglich ist.

Sofort nach der Verarbeitung des Getreides sind die
mit den daraus hergestellten Erzeugnissen gefüllten Säcke
wieder mit den Anhängezetteln zu versehen.

8 14-
Der Selbstversorger hat dem verarbeitenden Betriebe

gleichzeitig mit den zu verarbeitenden Früchten die Mahl¬
oder Schrotkarte zu übergeben . Ohne Mahl - oder Schrot¬
karte darf ein Betrieb Früchte von Selbstversorgern nicht
annehmen . Der Betriebsleiter hat sofort nach Empfang
der Früchte auf beiden Abschnitten der Mahl - oder Schrot¬
karte den von ihm durch Wiegen festgestellten Sackinhalt
zu bescheinigen und nach erfolgter Verarbeitung das Er¬
gebnis an Mehl , Schrot , Grieß , Graupen , Flocken usw.,
sowie an Kleie einzutragen . Abschnitt 1 der Mahl - oder
Schrotkarte ist von dem Betrieb , nachdem das Verarbei¬
tungsergebnis in das Mahlbuch (§ 15) übertragen ist, dem
Kommunalverband am Schlüsse eines jeden Monats mit
einer Durchschrift des Mahl - und Lagerbuchs einzureichen:

Abschnitt 2 ist dem Selbstversorger mit dem Mehl usw.
zurückzugeben und von ihm auszubewahren.

8 15.
Die Betriebe find zur Führung eines Mahlbuchs nach

dem vorgeschriebenen Muster verpflichtet . In das Mahl¬
buch find die Eingänge an Früchten und die Ausgänge an
Verarbeitungserzeugnissen , sowie das Ergebnis der Ver¬
arbeitung täglich einzutragen.

Der Betriebsleiter ist dafür verantwortlich , daß der
Ueberbringer der Früchte und der Abholer der Erzeug¬
nisse die Eintragungen in dem Mahlbuch als richtig be¬
scheinigt.

8 16.
Die Betriebe sind zur restlosen Ablieferung der gesam¬

ten Erzeugnisie einschließlich der Kleie und allen Abfalls
an die Selbstversorger verpflichtet.

8 17.
Die Vereinbarung eines Verarbeitungslohnes , insbe¬

sondere eines Mahllohnes in der Art , daß als Entgelt für
die Verarbeitung statt eines Geldbetrags , die Hingabe
eines Teils der zur Verarbeitung übergebenen Früchte
oder der daraus hergestellten Erzeugnisse einschließlich des
Abfalls , festgesetzt wird , ist unzulässig. Ebenso ist es unzu¬
lässig, dem Betriebe die Menge an Früchten oder Erzeug¬
nissen zu überlassen, die er bei der Herstellung der etwa
vereinbarten Pflichtmengen von Erzeugnifien erübrigt
(Schwundersparnisse ) .

8 18.
Fertige Erzeugnisie an Mehl usw. dürfen von einem

Betriebe gegen unverarbeitete Früchte der Selbstversorger
nur umgetauscht werden (Tauschmüllerei ), wenn der Be¬
trieb dazu die besondere Genehmigung des Kommunalver¬
bands erhalten hat.

Die Ersparnisse , die bei Anrechnung einer festen
Schwundmenge (Verlustprozente ) durch Mehrausbeute er¬
zielt werden , sind monatlich dem Kommunalverband nach
Art und Gewicht anzumelden und ihm zur Verfügung zu
stellen.

8 19.
Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines Betriebes

in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig , die ihm durch
diese Verordnung auferlegt sind, so kann sein Betrieb
durch die Ortspolizeibehörde geschlossen werden.

8 20.
Der Kommunalverband ist berechtigt und auf Ver¬

langen der Reichsgetreidestelle verpflichtet , Vorräte , die
einer ordnungsmäßig ergangenen Aufforderung zuwider
nicht angezeigt oder bei behördlicher Nachprüfung verheim¬
licht oder sonstwie der Aufnahme entzogen werden oder
die der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs
über das zuläsiige Maß hinaus oder entgegen den zur
Ueberwachung der Selbstversorger ergangenen Vorschriften
zu verwenden oder vorschriftswidrig zu veräußern sucht,
sowie alle Vorräte , die unbefugt hergestellt oder in den
Verkehr gebracht werden , ohne Zahlung einer Entschädi¬
gung zugunsten der Reichsgetreidestelle für verfallen zu
erklären . Der Kommunalverband kann schon vor der
Verfallserklärung die zur Silberstellung der Vorräte er¬
forderlichen Anordnungen treffen . Die Ueberrcchnungsbc-
amten der Reichsgetreidestelle sind berechtigt, durch münd¬
liche Erklärung gegenüber dem Betriebsleiter oder desien
Vertreter bis zur endgültigen Entscheidung des Kommu¬
nalverbands jede räumliche oder sachliche Veränderung an
derartigen Vorräten vorläufig zu untersagen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zuläsiig . Ueber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 21.
Zuwiderhandlungen gegen die in dieser Anordnung

den Selbstversorgern und Betrieben auferlegten Pflichten
werden nach § 80 Absatz 1 Ziffer 12 der Reichsgetreide¬
ordnung vom 29. Mai 1918 (R . E .-Bl . S . 425) mit Ge¬
fängnis bis zu einem Zahl und mit Geldstrafe bis zu
50 0Y0 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.



Neben der Strafe kann aus Einziehung der Früchte
oder Erzeugnisse erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht , soweit sie nicht gemäß § 20 für verfallen
erklärt sind.

8 22.
Ist eine der im § 21 bezeichneten strafbaren Hand¬

lungen gewerbs - oder gewohnheitsmäßig begangen , so
kann die Strafe auf Gefängnis bis zu 5 Jahren und Geld¬
strafe bis zu 100 000 Mark erhöht werden . Neben Ge¬
fängnis kann auch auf Verlust der bürgerlichen Ehren¬
rechte erkannt werden.

8 23.
Diese Anordnung tritt mm 16. August 1918 in Kraft.

Mit demselben Zeitpunkt tritt die Anordnung betr . Ver¬
brauch - und Mahlvorschriften für Selbstversorger vom 8.
August 1917 (Kreisblatt Nr . 84) außer Kraft.

Bad Homburg,  25 . Juli 1918.
Der Kreisausschuß des Oberlaunuskreises.

Die Gemeindebehörden ersuche ich das zur Ausführung
dieser Verordnung Erforderliche sofort zu veranlassen . Da
die Mahl - und Schrotkarlen künftig von dem Kommunal-

verband ausgestellt werden , wird auf die genaue Aufstel¬
lung und schleunige Einsendung der Selbstversorgerlisten,
die als Grundlage für die Wirtschaftskarten , vor allem
für die Ausstellung der Mahl - und Schrotkarten dienen,
besonders hingewiesen . Abschrift der fortlaufend zu füh¬
renden Selbstversorgerliste ist dem Kommunalverband
monatlich mitzuteilen.

Der Kreis der Selbstversorger bestimmt sich nach § 2.
Es gibt nur noch Bollselbstversorger . Der Zukauf von
Brotgetreide durch einen landwirtschaftlichen Betriebs¬
unternehmer und die Ueberlasiung von Brotgetreide an
einen solchen zu dem Zweck, die Selbstversorgung überhaupt
oder in erweitertem Untfange zu ermöglichen , ist untersagt.

Die Selbstversorger , die landwirtschaftlichen und ge-
treide verarbeitenden Betriebe (Mühlen ) sind inbezug
auf unzulässigen Verbrauch , Versütterung und Verarbei¬
tung durch die Ortspolizeibehörden durch regelmäßige
Nachprüfungen dauernd zu überwachen.

Die Gendarmen des Kreises ersuche ich gleichfalls der¬
artige Prüfungen vorzunehmen.

Bad Homburg, 25 . Juli 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusies.

von Marx.

300 Mk Belohnung
zahlen wir für die Herbeischaffung der von Sonntag auf
Montag im Kaiser Wilhelms Bad gestohlenen Treib¬
riemen oder demjenigen der uns die Diebe namhaft
macht.

Aktiengesellschaft Bad Homburg.

Die Rechnung des Kirchen-
und Pfarrfonds

für 1917 auf 18 liegen von heute
an 8 Tage lang zur Einsicht der
Gemeindeglieder im Pfarrhause offen.

Gonzenheim , 28 . Juli 19 ) 8.

Der Kirchenvvrstand.

Für die Gemeinde Gonzenheim soll eine weiterer

Hilfsnachtwächter
bestellt werdend

Angebote mit Gehaltsansprüche an den Unterzeichneten erbeten.

Der Bürgermeister.

freiwillige Versteigerung.
Donnerstag . den I. August 1918 nachm. 2'k Uhr
versteigere ich im gefl . Aufträge wegen Hausoer kauf >m Saale » Zur Goldenen
Rose '1 dahier nachstehende Gegenstände gegen Barzahlung an den Meistbietenden:

Ei » Hochs. Steiners Bett mit erstklass . Rohhaarmatraze , 5 versch. Beiten teils

pol ., 2 Divans , drei 2 u . 2 eintürige Kleiderschränke , 1 poliertes Wasch-
komode mit Marinorpl ., I ov . pol . Salontisch , l pol . Wafcheschränkchen mit weiß.
Marmorpl . 2 pol . Nachtschränkchen mit weiß Marmorpl ., 2 Komoden , l pol.

Kleiderstock , I Nähmaschine , 1 elektr . Lüster , 1 Stehschreibpult , 1 Chaiselongue,
1 Kinderschreibpult , 1 L'egestuhl , 1 Küchentisch , Stühle und andere Tische , 1 sahr-

barer Gartenschlauch , Spiegel , Waschtische, Bilder , 1 Ziertischchen , Aus¬

stellsachen , ) Gasherd mit Gestell , HauS - u . Küchengeräte aller Art und vieles
ungenannte.

Karl Knapp.
Auktionator A Taxator.

Besichtigung */ , Stunde vor Beginn der Bersteigerung.

Nebernahme von Versteigerungen und Taxationen . — Fachmännische Bedienung.

Austräger
für dauernde Beschäftigung gesucht.

L. Staadt’s Buchhandlung,
Louisenstraße 75/

ohnhaus
enthaltend 7  Zimmer , Küche
und 4 Mansarden , zum
1. Oktober zu vermieten
oder zn verkaufen.

Zu erfragen : Geschäfts¬
stelle ds . Blattes.

ohnung
1 Zimmer , große Mansarde , große
Küche mit Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten.

Näheres vormittags Lonisen*
Straße 85 I

8SF Unfallanzeigen
ür alle Betriebe gültig , zu haben in der
KreiSblattdruckere»



Aufruf!
Dank dem hochherzigen Sinn und der Opferwilligkeit einer Anzahl unserer Mitbürger ist hier der

„Verein Schwesternschaft vom Roten Kreuz " und unter seinem Schutze ein Mutterhaus für Schwestern vom
Roten Kreuz in Anlehnung an den Zweigverein vom Roten Kreuz für den Obertaunuskreis gegründet wor¬
den . Dies Mutterhaus hat sein Heim in dem durch Stiftungsmittel erworbenen Hause Ferdinandstraße 1
gefunden . Es dient der Ausbildung von Schwestern für die Krankenpflege und für soziale Wohlfahrts¬
pflege . Durch Bereitstellung von tüchtig für ihren Beruf vorgebildeten Schwestern wird es dem ganzen
Obertaunuskreis und über dessen Grenzen hinaus reichen Nutzen bringen . Krankenhäuser , Sanatorien , Aerzte,
Private werden fiir die Zwecke der Krankenpflege , die Gemeinden für die mannigfachen sozialen Aufgaben , die
nach Wiedereintritt des Friedens erhöhte Bedeutung haben und verständnisvolle Mitarbeit nötig machen
werden , von dem neuen Mutterhause Schwestern erhalten.

Aber zur weiteren Entwicklung bedarf der noch im ersten Anfang stehende junge Verein weiterer
Zuwendungen.

Es ergeht daher an Alle , die Sinn und Verständnis für die segensreiche Einrichtung besitzen, die
hier entstanden ist, die herzlichste Bitte um Unterstützung.

Am meisten ist uns an der Werbung einer möglichst großen Zahl von Mitgliedern des Vereins
gelegen.

Die Mitgliedschaft des Vereins wird erworben:
I ) Durch Zuweisung eines einmaligen Kapitalbetrages von mindestens Mk . 500 .— an die Vereins¬

kasse („ Stifter ").
2. Dur 'ch Zahlung eines einmaligen Beitrages von mindestens Mk . 100 .— („lebenslängliches

Mitglied " ).
3) Durch Zahlung eines jährlichen Beitrags von mindestens Mk . 3.— („ ordentl . Mitglied " )
Die Mitglieder werden im Bedarfsfälle bei Zuweisungen von Pflegeschwestern in erst Linie Berück¬

sichtigung finden.
Näheres über den Verein ist aus dessen gedruckten Satzungen zu ersehen , (deren Uebersendung durch

den derzeitigen Schatzmeister Fabrikdirektor a . D . Hubert Hesse hier , Parkstr . oder der Frau Oberin,
Schwesternhaus , Ferdinandstr . 1 auf Wunsch erfolgt ). ^

Der Vorstand hofft aus den Kreis - Einwohner des Obertaunuskreises und inbesonders Homburgs
auf reichliche Beteiligung.

Bei der Landgräfl . Hess, concessionierten Landesbank und der Direktion der Diskonto Gesellschaft
Zweigstelle Bad Homburg v. d. H . unterhält der Verein ein Conto und ersucht Zahlungen als Stifter so¬
wie Mitgliedsbeiträge dorthin zu richten.

Die Ausstellung der Mitgliedskarten erfogt durch den Schatzmeister des Vereins.

Der Vorstand
des Vereins „Schwesternschaft vom Roten Kreuz in Bad Homburg v. d. H ."

Landrat a. D. von Brüning , Vorsitzender.
Sanitätsrat Dr . Bode , Fabrikdriektora. D. Hesse , Schatzmeister,
Dekan H o l z h a u sen, Frau Margarethe H ü b l er, Oberin
Stadtrar Hückmann , Schriftführer, Oberbürgermeister Lübke,  stellv. Vorsitzender,
Geh. Medizinalrat Dr. Ziehe,  Frau Jnstizrat Dr. Z i mmer ma nn.

Erntestricke
Wagenseile

Rechen
empfiehlt

Phil . Grieß
Louisenstr . 41 Tel . 45S
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